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Benutzung des Internets durch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte  
Liebe Schülerinnen und Schüler 

 
 

Kenntnisse über Informations- und Kommunikationstechnologien, dazu gehört auch das Inter-
net, sind eine wichtige Vorbereitung auf die weiterführende Schul– und Berufsausbildung. Un-
sere Schule möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler diese Werkzeuge nutzen können. 
Dazu müssen folgende Regeln beachtet werden. 
 
 
Ziel der Internetnutzung 
 

Das Internet dient als Unterrichtsmedium der Informationsbeschaffung und kann auf vielfältige 
Art und Weise das Lernen unterstützen. 
 
Informatikzimmer 
 

Internet wird im Rahmen des Unterrichtes genutzt. Die Lehrpersonen erteilen entsprechende 
Aufträge und betreuen oder beaufsichtigen den Medieneinsatz. 
 
Bibliothek 
 

Internet kann während den Öffnungszeiten der Bibliothek für den Unterricht, wie auch privat 
genutzt werden. Die Bibliothekare betreuen oder beaufsichtigen den Medieneinsatz. 
 
Verpflichtung der Benutzerinnen und Benutzer 
 

Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich keine Dokumente herunter zu laden, zu spei-
chern oder zu verbreiten, die gegen die Menschenwürde verstossen, pornographischen, rassi-
stischen Inhalt haben oder zu Gewalt aufrufen. Ebenso dürfen keine Texte, Bilder etc. abge-
sendet werden, die den Ruf der Schule beeinträchtigen. Wer E-Mails absendet, muss mit sei-
nem Namen dafür einstehen und sich bewusst sein, dass keine Empfänger beleidigt werden. 
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Verstoss gegen die Regeln 
 

Es erfolgt eine Mitteilung an die Schulleitung, welche den betreffenden Schülerinnen und Schü-
lern den Zugang zum Internet bis auf weiteres verbietet. Auf schriftliches Gesuch hin, mit Un-
terschrift der Erziehungsberechtigten, kann der Zugang gegebenenfalls wieder gewährt wer-
den. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
T. Pflugshaupt, Schulleiter Niv. A 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ich habe die Regelungen betreffend Internetnutzung zur Kenntnis genommen und verpflichte 
mich, diese einzuhalten. 
 
Name: ___________________________________   Klasse:   ______________ 
 
Datum ___________________________________ 
 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: ______________________________________  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  _________________________________________ 


